
A M T S B L A T T
DES KREISES SANDOMIERZ.

Abonnementspreis vierteljährig 3 Kronen. Nr. 4. Sandomierz,  den 25. September 1915.

1.

K U N D M A C H U N G .

Einführung der allgemeinen Stempelpfiicht 

fü r  Polen.

Ait dem Tage dieser Kundmachung tritt 
die allgemeine Stempel- and Gebührenpflicht 
für Polen auf Grund der bisherigen russischen 
Vorschriften vom 10 . Juni 1900 Nr. 1074 (er
gänzt im Jahre  1906- 1Q08 — 1909, ausgegehen 
im J a h r e  1910);*unter Leitung der öster.-ung. 
Aili tärverwaltung in Kraft.

Die Stempel werden nur in Werten von 
10 h, 20  h, 30 h, 40 h, l K, 2 K und 50 K 
ausgegehen.

Der Detailverkauf der Stepelmarhen kann 
vom K. u. k. Kreiskommando den Gemeinde- 
kassen,  Stadtkassen. Notaren,  den Gross- und 
Kieinverschleissern der Tabaktrafiken anver-  
traut werden.

Jedem Verkäufer kann eine Provision bis 
3°/o gewährt  werden.

Die Agenden der Bestellung und des Ver
kaufes der Stempelmarken übernimmt die Kassa 
des K. u. k. Kreiskommandos in Sandomierz.

Die Nichtbeachtung dieser Kundmachung 
wird 'm i t  Geldstrafen nach den russischen 
V orschriften geahndet.

2.

Verkehr der Fuhrwerke und Viehtrieb bei Nacht.

In der Zeit von 8 ( ihr Abends bis 6 (Ihr 
I rüh dürfen im Kreise Sandomierz  keine F uhr 

werke mit Waren verkehren,  auch darf in 
dieser Zeit kein Viehtneb stattfinden, ausge
nommen für Aililärzwecke.

3.

Privattelegraphenverkehr.

Der Pr ivat te legraphenverkehr  ist zwi
schen den Etappenpost-  und Telegraphenäm
tern Dzialöszyce, Noworadomsk und Piotrkow, 
und jenen Aiechow, J^drzejow, Wloszczowa, 
Dqbrowa i. P. und Olkusz untereinander und 
zwischen diesen Orten und Orten der österr.- 
ung. Aonarch ie  in deutscher,  ungarischer und 
polnischer Sprache  gestattet.

4.

Militärbergamt in Dq.browa.

Über Befehl des K. u. k. E. 0 .  K. vom 
21/7. 1915. Op. A. V. Nr. 66.674 wird mitge
teilt, dass alle im österr.-ung. Verwaltungsge- 
biete von Russ. Polen gelegenen Berg- und Hüt
tenbetriebe,  sowie die mit denselben im Zu
sammenhänge stehenden Anstalten, Qnterneh- 
mungen, Komünikationen etz. in technischer 
und administrativer Beziehung unmittelbar 
dem k. u. k. Aili tärbergamt in Dqbrowa, wel
ches seinerseits dem E. 0 .  K. direkte unter
geordnet ist, unterstellt werden.

5.

Passierscheine zum Betreten der Festung 

Krakau.

Passierscheine zum Betreten der  Festung
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Krakau, für Personen aus dem okkupierten I 
Gebiete Pulens werden nur dann ausgestellt,, 
wenn diese ein ärztliches Zeugmss über eine 
innerhalb der drei letzten Jah re  stattgefun- 
dene Impfung gegen Blattern verlegen.

Der Einfachheit halber wird die Bestäti
gung einer erfolgten Impfung auf der Identi
tätskar te  bezw. im Reisepass aufzunehmen 
sein

6 .

Sperrstunde, Sonn- und Feiertags Ruhe.

Alle Res taurants.  Kaffeehäuser und 
Schanklokale im Kreise Sandomierz  müssen 
an Wochentagen von 9 Uhr abends bis 5 Uhr 
früh, alle übrigen Geschäfte von 8 Uhr abends 
bis 6 Uhr früh gesperr t  sein.

An Sonn- und röm.-kathol. Feiertagen müs
sen sämmtliche Geschäfte ausgenommen: R es 
taurants ,  Kaffeehäuser und Schanklokale in 
der Stadt Sandomierz  von 10 Uhr vorm. 
bis l Uhr nachmittag und von 3 Uhr nachm. 
bis 5 Uhr abends, in den übrigen Ortschaf ten 
des Kreises von 11 Uhr vormittag den ganzen 
Tag gesperr t  bleiben (bis zum nächsten Tag).

Restaurants ,  Kaffeehäuser und Schanklo
kale in Sandomierz  und in Staszow können 
an Sonn- und röm.-kathol.  Feiertagen den 
ganzen Tag offen bleiben. In allen übrigen 
Ortschaften des Kreises müssen dieselben von 
10 Uhr vormittags bis l Uhr nachm. und ; 
von 3 Uhr nachm. bis 6 Uhr abends gesperrt  
sein.

Die öffentliche Ausführung von gewerb
lichen Arbeiten ist an Sonn- und Feiertagen 
verboten.

Die Gesuche um Bewilligung, Kaffeehäu
ser,  Res taurants  und Schanklokale länger in 
der Macht offen halten zu dürfen, können beim ] 
K. u. k. Kreiskommando eingebracht werden.

Die Geschäfte, wo Lebensmittel verkauft  
werden, müssen mit Ausnahme der oberwähn- ' 
ten Sperrstunden sonst  immer offen gehalten 
werden.

Die Übertretungen dieser Verordnung w er 
den mit Geldstrafen bis 1000  Kronen eventu
ell mit A rres t  bis zu 3 A ona ten  bestraft. 
Ausserdem kann die betreffende Konzession 
entzogen werden.

Die Sperrstunde in den Tabak- T rafiken  
wird durch besondere Vorschriften geregelt.

7. 

E d i k t .

In Verwahrung des' k. u k. Kreiskom
mandos  in Aiechöw befindet sich ein golde
ner  Ehering mit Aufschrift: V. A. 27./2. 1905.

Der Eigentümer dieses Gegenstandes  wird 
aufgefordert,  binnen drei A ona ten  seine 
Rechte mündlich oder schriftlich beim Gerich
te des k. u. k. Kre iskommandos in Aiechöw 
geltend zu machen.

Nach diesem Termine wird der Ring im 
Lizitationswege voräussert .

V om  k. u. k. K re is e e r ic l i t  ln  M iecliow .O
Miecliow, am 14. August 1915.

8.

E d i k t .

Jn Verwahrung des k. u. k. Kreiskom
mandos in Aiechöw befindet sich eine Kiste 
mit folgenden Gegenständem zwei Becher,  
zwei Bi lderrahmen ein Bild samt Rahmen, 
eine Unterhose,  zwei P a a r  Damenschuhe, ein 
Ae term ass .  zwei Pake te  Nähnadeln, ein sei
dener Damenrock, eine Aarmorunter lagspia t -  
te, zwei Reste schwarzes  Tuch und ein Wand
teppich.

Die Kiste samt diesen Gegenständen wur
de beim Proviant tra in  des Ldst. Int’t. Regm. 
Nr. 11 . vorgefunden, die Sachen rühren  w a h r 
scheinlich vom Diebstahle her; der Eigentü
mer  ist bis jetzt unbekannt.

Der Eigentümer dieser Sachen wird auf
gefordert, binnen drei A ona ten  seine Rechte 
mündlich oder schriftlich beim Gerichte des 
k. u. k. Kre iskommandos in Aiechöw geltend 
zu machen.

Nach diesem Termine werden die Sachen 
im Eizitationswege veräussert .

Vom  k. u  k. K re isg e r ic lite  in  M iecliow .
M iecliow , am  14. A u g u s t 1915.

9.

Tabakfabrikate.
<

Laut Entscheidung des k. u. k. Etappen-
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Oberkommandos vom 6 . Juli 1915. Op. A.  V. 
Nr. 61183. sind öst.-ung. Tabakfabrikate als 
„ausländische Erzeugnisse" zu behandeln. Hie» 
mit entfällt nach dem anzuwendenden rus: 
Rechte jene Kategorie von Tabakverschleis- 
st.ellen, die nur „inländische Tabakfabriknte“ 
verkaufen dürfen, da es solche 'Fabrikate  im 
k.fcii. k. Okkupationsgebiete bis auf weiteres 
nicht geben wird.

Hiemit ist nach rassischem Rechte auch 
der Hausierhandel und Srrassenverkouf von 
Tabakfabrikaten,  der nur mit inländischen Fab» 
rikaten zulässig war,  ausgeschlossen.

10.

EinheDung der rückständigen Steuern.

Das k. u. k. Etappenoberkommando hat 
über Antrag des k. u. k. Ailitärgouverncmentä 
in Kielce beschlossen von der Einhebung der  
pro 19-14 noch rückständigen Rcalsteuern vom 
ländlichen Besitze gänzlich abzusehen und 
die Zahlung dieser Realsteuern pro 1915 bis 
nach Einbringung der heurigen Ernte zu 
stunden.

Die bereits  eingehobenen Beträge an 
dicken Steuern  pro 1914, sind auf die laufen
den Steuern zu berechnen.

Diese Begünstigungen finden auf andere 
als Reals teuern und auf Realsteuern vom 
städtischen Besitze, wie insbesondere auf die 
^ o h n u n g s »  und ImmobiliensJ.euern, keine 
Anwendung

Was diese Steuern anbelangt wird das 
'9 u. k. Kreiskommando in besonders  rück
sichtswerten Fällen Ratenzahlungen oder 
Stundung der Sfceuerschuldigkeit. gewähren.

11.

Schutz der Weiden-Kulturen.

Da die Weiden-Kulturen an der Weich
sel sowie alles übrige dort  gewachsene Reisig 
ein wertvolles Wasserbaumaterial  vorst.ellt., 
ist das Schneiden derselben verboten.

Zuwiderhandelnde werden Strenge be
straft.

12.

Kontrolle der Reisepässe.

Zur Erleichterung des Personenverkehres  
nach dem Okkupationsgebiete wurde vom A r 
meeoberkommando (Etappenoberkommando) 
eine Abteilung des Fes tungskommandos Kra
kau, sowie die militärische Dienstelle in Granica 
ermächtigt, für jene Personen, die von aus
wärts  in das Okkupationsgebiet kommen, den 
Reisepass mit dem in § 4. Absatz 1. der Ver- 
ordung des Armmeeoberkommandanten vom 
16. Februar  1915, Nr 2 . V Bl. vorgeschriebe
nen Visum zu versehen.

Diese Amtshandlung wird von den obi
gen Stellen unter dem Namen „Passvidierungs- 
stelle des Armeeoberkommandos (Etappen
oberkommandos)“ vorgenommen.

Das Visum hat zu lauten:

„Gesehen bei der Passvidierungsstelle 
des Armeeoberkommandos  (Etappenoberkom
mandos) i n ..................................................................
a m ......................................... , .

„Unterschrift“.

Bei Vornahme dieser Amtshandlungen 
hat sich die Passvidierungsstelle einerseits zu 
vergewissern,  das der Inhaber des Passes  
tatsächlich mit der Person  identisch ist, auf 
die der P a s s  lautet, anderseites dass der Pass  
den Anforderungen der zitierten Verordnung 
des Armeeoberkommandanten  entspricht ins
besondere den Zweck der Reise klarstellt. 
Der Zweck der Reise kann in der Regel nur 
in Familienrücksichten oder in wirtschaftli
chen Interessen in der Führung eines land
wirtschaftlichen oder gewerblichen Betriebes 
oder in der Anknüpfung von Handelsbezie
hungen gelegen sein.

13.

Über Advokaten u Notare.

ü m  den Geschäftsverkehr  in den besetz
ten Gebieten Polens zu beleben, werden die 
Advokaten und Notare zur  Ausübung ihres 
Berufes aufgefordert.

Die Aufstellung des Advokaten- und No
tardienstes erfolgt auf Grund der  nachstehen
den Grundsätze:
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Die k. u. k. Militärverwaltung in besetzten 
Gebieten Polens gestatte! den zur Zeit der 
r a s ^ c h c n  Regierung fungierenden Advokaten 
und Notoren ihren Herrn weiter Oüszniiben.

Sie leisten weder einen pid, noch ein 
GeKibnis. Ihre Rechte and Pflichten werden 
nach den bis jetzt bestehenden Londesgeset-  
/xTi bearteilt, ihre Amtstätigkeit nach densel
ben Kiesetzen eingerichtet.

Es wird ihnen gestattet, die darch die 
Eriegsereiynisse gestörten Eankdonen jetzt 
oalzanehmen and oaszahiben.

Als notwendig erweisen sich bei unserer  
Organisation nar  folgende Änderungen ganz 
förmlicher Natur:

Die Advokaten und Notare werden der 
Disziplinargewalt '.Tier Kriegsgerichte unte r
stellt (in e rs te r Instanz

Die Notare gebrauchen die polnische oder 
die deutsche Sprache  als ihre Amtssprache.  
In c id l r  dieser Sprachen verfertigen sie die 
Notaria tsaktc  und sonstige Urkunden je nach 
dem Verlangen der Parteien.  Ihre Register und 
Eucher fuhren sie in der polnischen oder 
deutschen Sprache .

Die Alienations- und Stempelgebüren und 
andere  Staatsyebüren, die Notare bei Ausfer
tigung der Akte cinz^ihebcn verpflichtet sind, 
führen die Notare an das zuständige Kreis- 
komrnando ab.

Die Advokaten und Notare werden in 
eine Liste 'eingetragen weiden.

Nur diese Advokaten und Notare werden 
berechtigt  sein ihren Herul auszuüben, die in 
die Liste eingetragen werden.

Die Liste wird publiziert werden.

14.

Ueber die Pflicht der Matrikelämter zur Vorlage 
von Ausweisen der Verstorbenen und der

unehelich Geborenen an die Gerichte.

Die Gerichte hoben in Verlnssensehoil- 
und Pflagschaftssachcn das Verfahren von 
amtswegen einzuleitcn. Dies ist nur insjpfcrnc 
möglich,t*'\venn den Gerichten die nötigen Aus
weise der Todesfälle und der unehelich Gebo
renen voryelegt werden. Dem zufolge wird

allen Matr ikdführenden Ämtern zur Pflicht 
gemacht,  den Gerichten,  in deren Amtsberei- 

- che sie ihren Sitz haben, genaue Ausweise der 
Todesfälle und der unehelich Geborenen mo
natlich d. i. anfangs eines jeden Monates  vor 
zulegen.

Der ernste Ausweis für die Monate August 
und September muss bis Ende September 
vorgelegt werden, Ausserdcm hoben diese 
Aemter einen summarischen Ausweis für die 
Zeit vom l. August t o t 4. bis zum l. Au
gust 1915. und zwar  bis Ende Oktober vor- 
zuleyen.

Auf Grund dieser Ausweise werden die 
Gerichte die j 'Vcrlassenschafts- und Vormund
schafts-Abhandlungen cinlcit.cn.

Die Ausweise 'enthalten folgende Daten 
die noch Möglichkeit auszufüllcn sind:

Vor- und Zuname,  Wohnort  des Ver
storbenen, Datum des Sterbetagei.  Or,t &§| 
Todes, die Nomen der hintcrblicbencn Kinder, 
insbesondere-« der Minderjährigen, Datum ihrer 
Oti burt.slagc, Namen des überlebenden Ehe- 
yotten und Angaben über das  hinterbliebene 
Vermögen.

I 15.I

Das Gerichtswesen.

Auf Grund Allerhöchsten Oberbefehles ist 
] die Gewalt  s’üwohl in zivil i echti icher als,auch in 
i militärischer Hinsicht im Gebiet d t r  einyenom- 
1 menen Ländereien des Königreichs Polen (Rus

sisch Pylen) in die Hänsle des A rm ec iber -  
kommandanien übergangen.

Dem Art. 43. der Anlage zur 1 laager Iv>n- 
venlion über Landkrieg gemäss bleiben im 
okkupirten Lande alle bisher gellenden, das 
Gerichtswesen betreffenden Gesetze aufrecht 
erhalten, insofern sie im Linklange mit den 
Interessen der Kriegführung, mit dem staatl i
chen Anhöhen und den Anordnungen der 
Staatspolizei; stehöl,

Kraft dieser Anordnungen werden die 
bisherigen Grenzen der Gemeinden dieses 
Kreises beibehaken und die bis jetzt bestan
denen Gemeindc-Geriehle  und zwar in I<0]3 
rzywniea. Klimontdw, Sandomierz., und Sta- 
szow vom k. u. k. Kreiskommando in San- 
domierz1' aufrecht erhalten.
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Diö Gemeindegen>/hte werden ihre Tätig
keit nach den bisnerigen Gesetzen and Vor- 
sehr ihen vollziehen.

Die sachliche and territoriale Kompetenz 
der Gcmcindeycrichte verbleibi dieselbe wie 
beiher, sic werden hiebei dieselben Landes be
setze, welche bis nein gegolten haben, anwen
den, jedoch mit dtV' Ausnahmef-jdass die Straf
sachen wegen Delikten, die gegen die oester-  
reiehisch-angarische oder  deutsche Armee, 
wie aach  gegen die diesen Armeen angehöri- 
yen Personen and Sachen verübt worden, 
ferner die mit Standrecht geahndeten Hand
langen, ihrer 1-Acfitssprechong aasgeschieden 
bleiben.

Hingegen verbleibt ihnen der bisherige 
Wirkangskreis in Zivil- und Strafsachen and 
haben dieselben im Namen ,.des Rechtes,  Ge
setzes and Gewissens“ zu richten.

Strafsachen,-welche die Kompetenz der 
Gemeindegerichte und des Friedensrichters  
überschreiten, werden vom /Militärgerichte des 
k. ü. k. Kre iskommandos in e rs te r and letzter 
Instanz, nach dem beldgerichtsverfahren be
handelt.

Die Oberaufsicht, über  die Tätigkeit der 
Gemeindegerichte wird vom Aili tärgerichte des 
k. u. k. Kreiskommandos  in Sandomierz aus- 
yeiibt

Anstalt, der bisherigen Fr iedensr ichter in 
Sandomierz and in Staszdw wird die Gerichts
barkeit in Zivil- and Strafsachen- durch einen, 
vom k. a. k. Kreiskommando, delegierten Be
rufsrichter mit dem Amtssitze in Sandomierz 
ausgeübt.

Dieser delegierte Beruisr ichter wird zu 
bestimmten Tagen in Staszöw Gerichtstage 
abhalten.

In Ort lrhaf ten ,  in welchen aas  irgendei
ner Ursache die Gemeindegerichte ihre Amts 
tätigkeit, nicht ausdben können, wird die Straf
end Zivilgeriehtsbarkeit vom delegierten Rich
ter mit dem Wirkungskreis,  eines Fr iedens
richters, ausgecibi

Die Amtssprache der Gemeindegerichte 
^ t r e n tw e d e r  die polnische oder die deutsche 
Sprache und die Kahl einer dieser /Amtsspra
chen wird den Gerichten überlassen.

Die gewählten (bestätigten) Gemeinderich
te r  (Schöffen) müssen ihr Amt übernehmen. 
Nach ihrer Bestätigung refepective nach ihrer 
Ernennung durch den k. u. k. Kre iskomman
danten,  haben sie in die Hände des Kreiskom
mandanten,  ein feierliches Gelöbnis, dass  sie 
ihre Pflichten treu erfüllen und nach Recht, 
Gesezt und Gewissen richten werden, abzu
legen.

A. Kompetenz d e r  Gemeindegerichte  
in S t ra fsachen .

In ihre Kompetenz fallen:

I. IJebertretungen, welche im Friedensrich
terstrafgesetze mit folgenden Streuen bedroht 
sind:

a) mit Verweis, Verwarnung und Vor 
merkung

b) mit Geldstrafe bis zum Höchstbe
trag  von 300 Rubel

c) mit Arres ts trafe  im Höchstaus- 
masse  von 3  A onaten

d) mit Gefängnisstrafe bis zu 1 J ah 
re.

II. Dienstboten und Arbeitsangelegenheiten.

III. Jagdangelegenheiten.

IV Diebstähle, Veruntreuungen und Betrug
bis zur Höhe des Schadens von 300 Rubel.

B. Ausnahmen.

Ihrer Kompetenz entzogen sind S trafsa
chen:

I. wenn der Schaden den Betrag vor
30 Rubel übersteigt:

a) bei Diebstählen:
1) in Orten die dem Gottesdienste ge

weiht sind:
2 ) V ersperr te r  Sachen, oder  wenn der 

Täter in listiger Weise (durch hinterlistige 
Vorspiegelungen) ins Haus eingedrunyen ist,

3) in Gesellschaft m ehre re r  Personen  die 
jedoch keine organisierte Diebsbande bilden,

4) in der Nacht verübte,
5 )  während Versammlungen,
6 ) in Gast  u. Einkerhäusern,
7) von Personen (Tätern), die bereits 

einmal für Diebstohl, Veruntreuung, oder Be
trug bestraf t  worden.

8 ) von Holz aus dem Waide.



6. Hr. 4.

B. Bei Betrug.

1) Betrog in Handelssachen bei Kant. 
Verkauf, hei Verrechnung der Quantität  und 
QUülitöl der Ware, ferner beim Vertauschen 
an^er t rau ter  Sachen.

2 ) bei Aneignung fremden Cieldes oder 
anderer  gegenstände durch falsche Vorspiege
lungen.

3) bei der Zahlung einer Schuld durch 
Vore.nl hall der Wechsel oder Schuldscheine, 
in der Absicht, einer nochmaligen Einziehung 
der Schuld.

II. ohne Rücksicht auf die Höhe des Scha
dens:

a) wenn mit der Strafe die Abschie
bung des Beschuldigten aus dem Aufenthalls- 
orte, Verbot der Ausübung des Handels .oder 
Gewerbes  oder die Sperrung der Handels oder 
Gewerbcanlagen verbunden ist

b) wenn die Übertretung durch P e r 
sonen, welche dc-m Ailitär- oder staatlichen 
Verwaltungss tandc angehören. verübt wurde.

e) Übertretungen durch tätliche oder 
wört l i ch^ Beleidigung eines Gendarmen wäh
rend Ausübung meines Dienstes,

d) Delikte wegen körperlicher V er
letzungen, bei wirklich eingeti etener Verlet
zung,

e) Delikte des Dieb'stahlcs und Be
truges und zwar:

1) Diebstahl einer Kuh oder eines Pferdes,
2 ) „ während einer Reise,
3 ) „ verübt durch eine organisier

te Diebsbande,
4) Diebstahl mit Einbruch bei Anwen

dung einer Gewalt  und von mit höflichen 
Waffen Bewaffneten,

5) verübt durch eine, ein öffentliches Amt 
ausübende, Person ,

S o )  Drebstahl in einem dem Gottesdienste 
geweihten Orte,  an für diesen Gottesdienst  
geweihten Sachen,

7) Diebstahl verübt  durch Dienerschaft 
mit Zuziehung fremder Personen.

8 ) Diebstohl verübt durch Eigentümer von 
Einkehrhäusern und ihres Personals,

■gbj) Diebstahl verübt du rch  Personen  des 
geistlichen oder Edelstandes,

10 ) Diebstahl aus Postwägen, Staatswägen, 
wie auch Wägen von privaten Institutionen 
und Privatleuten,

11 ) Diebstahl von Akten und Dokumenten 
auch privaten Ejtiiüturüs zum eigenen oder 
fremden N«tzcn,

1 2 ) wenn der Täter bereits  zwei (2 > mol 
wegen Diebstahl bestraft wurde,

13) Diebstahl w äh ren d ‘einer Peucrsbrunst »
einer Überschwemmung oder  anderer  allge™ 
meiner Bedrängnisse,

14) Diebstahl aus versperr tem Hause oder 
häuSlichrn Bauten,  bei Wegschaffung der 
HinderniSe,

15) wenn jemand fälschlich den Charfckler 
eines öffentlichen Beamten annimmt,*,

16) Betrug, yÄnn der Täter bereits zweimal 
wegen Betrugeafbestraft  wurde,

17) wenn der Betrug durch eine dem Edel- 
qder geislliehen Stande angchörende Ä sSb®  
veroht wurde,

18) Betrug heim Kartenspiel.

f) Delikte wegen der im Art  31 des 
Strafgesetzbuch«^ für Friedensriehl er vorge
sehenen Ehi enbelcidiguhg, der  Landwaehe hei 
Ausübung dös Dienstes;

g> Delikte w egen -de r  in deji Art. 
287, 288,.975, 977 des Strafyesetzbuches^vür-  
gesehenen st rafbaren Handlungen:

1) Art. 287 Ehrenheleidigung von P r i 
vatpersonen im Gerichtssaale und wählend 
der Amtshandlung,

2 ) Art. 2'88 Phrenbeleidiguny der Ge- 
meindefunktionäre hei Aasi ibung des Dienstes,

3) Art.. 975, 977 Aissbrauch  der Reise
dokumente, .ohne Absicht einen Schaden an 
zurichten.

C. Bei Verhängung  <on S t ra fen  
w egen  Verletzung

1) der Finanzärarikehen Verwaltunysge- 
setze,

2 ) der Vorschriften über Leistungen 
Vorspanne für Erhaltung ddijj A t ra s se n  .etc. i

, dann,
3) über das Handels- F ö f r ik l l  und EJand- 

werksgewerhe haben die (gemeinde|jerichte das 
Strafgeselz anzuwenden, Ohne hiebei die ihnen

j zustehende Strafgewalt zu überschreiten.
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D. Rechtsmittel.

Gegen alle ürteile der' Gemeindcgeriehte 
Is teht  ausnahmslos  die Beschwerde - an das 

„K. ü. k. A ih tä rgcnch t  des k. ü. k. Kreis- 
kom m andos“ (K rdsgeneh t )  als II. and zug
leich letzte Instanz offen, welches endgiltig ent
scheidet.

Hach russischem Rechte können Rechts
mittel ergriffen wei den:

1) gegen Urteile, Appelationen, Opposi- 1 
honen binnen 14 Tagen.

2.) gegen Becheide, B ^ h w e r d e n  hinnen 
7 Tagen.

E. Stra fvo l lzug ,

Die rechtskräft igen Urteile der Gemeinde
gerichte müssen durch die Gemeindevors teher  
genau vollzogen werden.

Eine Weigerung oder andere Pflichtver
letzungen in Bezug auf den Vollzug der  Ur
teile werden mit Geldstrafen bis 500 Kr. even
tuell A rres t  bestraft werden.

Die Arres trafen sind grundsätzlich im 
Gemeindearreste zu vollziehen.

Die zu Kerkerstrafen verurteilten sind i 
durch die Gendarmerie in das Ailitärgefäng- 
nis beim Kreiskommando abzustellen.

Jedes  Gemeindegericht hat 'ein Kassabueh 
zu führen; die im Laufe des Aonntes  einge- 
zogenen Geldstrafen sind am «SelmRse des 
Aonotes  an die Kassa des k u. k. Kreiskom
mandos mit einem Verzeichniss abzuführen.

Ausserdem ist bis zum 15. jeden Aonat.es 
dem K. u. k. .Kreisgerionte ein kurz©’ Bericht 
über erledigte Strafsachen vorzulegen.

F M* m m -■ Uber  Kompetenz d e r  M i l i tä rger ich 
te d e r  k. u. k. Kre iskommandos ,

(Kreisgerichte in Strafsachen)

In die Kompetenz der /Militärgerichte der 
lv I .  k. Kreiskommando^ (Kreisgerichte) als 
■ ■ Instanz fallen olle jene Angelegenheiten, 
welche den Gemeindegerichten zur Entschei
dung nicht zugewiesen sind.

In (liefen Fällen wird ein feldgerichtliches 
Verfahren ang^wendet.  Keine Rechtsmittel.

G- Örtliche Zuständigkeit.

Gic örtliche Zuständigkeit richtet sich

nach dem Orte, an dem die strafbare  Hand
lung begangen wurde.

H. Zuständigkeit d e r  Gerichte in 

Ziw i lrechtssachen.

l) Der Kompetenz der Gemeindegerichte 
fallen zu:

» a l l e  Klagen aus Verpflichtungen 
Verabredungen und f f l r  Rechte auf beweg- 
liehe Sachen, deren Wert 300 Rubel nicht 
übersteigt,

b) Schadenersatzklagen, diese letztere 
adfkh dann, wenn zur Zeit der Einbringung 
der Klage der Schadenwert  noch nicht fest
gestellt werden konnte,

c) Begehren um Restitution des 
gestörten oder verlorenen Besitzes innerhalb 
eines J ah res  vom Zeitpunkte der erfolgten 
Störung oder Besitzverlustes,  ausgenommen 
jene Fälle, die durch den Krieg verursacht 
worden sind,

d) Gesuche um Sicherstclking der 
Beweise ohne Rücksicht auf den Wert,

e) Gesuche um zwangsweise Vollstre
ckung der Rejentalakten,

f) Gesuche um zwangsweise Vollstre
ckung protes tierter Reverse,  sofern der Wert 
d<*s Objektes resp. Rechtes 300 Rubel nicht 
übersteigt,

g) Verlassenschaftssachen und ihnen 
entspringende Grundteilungssachen der Dorf
bewohner,  insofern ihr Landeigentum von mit 
Clkaz vom 19/2 (£/3) 1864 zugewiesenen 
Grundstücken besteht,

h) Klagen w.sgen Übertre tung der 
Vorschriften über Verkauf von Grundstücken,

2 ) Entzogen sind der Judikatur der Ge
meindegerichte:

a) Klagb’n über Eigentumsrechte an 
unbeweglichen Sachen und Rechte an Immo
bilien und über Servitute,

b) Klagen über Erfindungen und 
Privilegien und Bergrechtsklagen,

c) Klagen aus Verträgen mit Finanz- 
Verwaltungen.
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3) Die örtliche Kompetenz der Gemein- 
degerichte.

Als Gerichtsstände kommen in Betracht:

a |  Wohnsitz, Aufenthaltsort,
b) bei Immobilien der O r t  der Lie

genschaft (forma rei sitae),
c) Erfüllung- and Vert ragsor t  bei 

Verträgen,
d) Ort  der Schfdenszufügung.

4) Rechtsmittel.
Gegen Lntscheidangen der Gemeindege

richte stehen als RechtsmiLel gegen Urteil. 
Appelationen binnen l Aonate ,  gegen Beschei
de Rekurse  binnen 7 Tagen zu.

5) Kompetenz des k. u. k . Kreisgeriehtes.
1) Alle Rechtssachen, die der Kom

petenz der Gemeindegerichte und der Fr iedens
r ichter entzogen sind, gehören zur Entschei
dung vor  das k. u. k. Kreisgericht,  welches 
kollegial fungiert,

2) Alle Appelationen und Rekurse 
gegen Entscheidungen der Gemeindegerichte 
und des Friedensr ichters  entscheidet in II. und 
letzter Instanz das  k. u. k. Kreisgericht,

3) Gegen Entscheidungen der Kreis
gerichte in Zivilsachen, die so im abgekürz
ten, wie in gewöhnlichem Verfahren gefällt 
werden, steht das Rechtsmittel der Appelation, 
Opposition binnen einem A o n a t -  gegen Be
scheide Rekurs  binnen 14 Tagen zu.

I. G e r ich ts reg is te r .

Die Gemeindegerichte haben nachstehen
de Gerichtsregis ter zu führen:

Register Ö. für Zivilprozessachen,
„ Hc. für Rechtshilfesachen in zivil

rechtlichen Angelegenheiten,
Me. für alle in kein anderes R e 
gister verwiesenen bürgerlichen 
Rechtssachen,
A . für Verlassenschaf tsabhandlun
gen,
P. für Vormundschaften und Cu- 
rotelen,
U. für (Iberlretungsfälle,
Jls. für Rechshilfsabhen in straf- 
gerichtlichen Angelegenheiten,

Register j#fe. für alle in kein anderes  Re
gister verwiesenen Gesehäftc des 
Strafverfahrens.

Zu 'diesen Registern sind zwei alphabe
tische Namensverzeichnisse zu führen, e in '*  
für Zivilangelegenheit.cn und eines für-Sträfan- 
gelegenheitqn

- Behufs Anlegung der R e i s t e r  und Ba
iehrung über  die Führung derselben wird an 
jedes Gemeindedfericht ein GerichtskanzleibW 
am te r  entsendet.

Jeder Gemcinderichter ist verpflichtet, bis 
zum 15. eines jeden /Gönntes dem k. u. § 
Kreisgerichte e i n «  kurzen ß e r i c h t  über die 
im abgdlaufencn Aonate,  8dedigt.cn Prozesse 
zu erstatten.

Der Leiter d e i  k u. k. Kreisgeriehtes 
ist berechtigt jederzeit die Gcmcindegericht.e 
zu visitiren.

Jeder  Gemeinderichter ist verpflichtet ein 
Kassabuch zu führen und die eingezogenen 
Geldstrafen mit Ende eines jeden A ona tes  
snmmi. Ausweis an die Kassa deS k. u. k. 
Kreiskommandos obzuführen.

K. Pupilamsachen.

Die in Geltung bleibenden Vorschriften 
, die Gerichtsbarkeit  in Ausserstreitsachcn, 

wie auch über die Pflichtcn der Verwaltungs
behörden, welche in hierorts geltenden G<P 
setzesvorschriften X. „Titel des Bürgerlichen- 
Gesetzbuches (art. 345-487) Gesetz 25/6. 1866 , 
19/2. 1875. und in besonderen Vorschriften 
der Zivilprozessordnung enthalten sind, w er
den mit spezieller Beachtung der Wohlfahrt 
abwesender und minderjähriger Personen in 
Anwendung gebracht.

Vor allem soll die Gesetzesvohschrift des 
Art.  346. bürg. G. B. strepg befolgt werden, 
um die Rechte der Ainderjnhrigen noch vor 
cndgiltiger Bestellung der Vormundschaft  si
cherzustellen.

Laut Gesetz obliegt einem vom Gemein
degerichte hiezu bestellten Beisitzer (Schöffen) 
die Pflicht, der Versammlung und des Vor
sitzes bei den Familienratversammlungen 
deswegen ist ek tunlich, das eben diese Bei
sitzer, uie Aindcrjährigen behüten und nach
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Bedarf ihre Anträge und "Gutachten den (Je- 
richten vorlcgen.

Alle Tjärichfs- and Verwaltungsbehördeh, 
welche 2 u Amprdnungen in VormundsdhaftsE 

Vmd Pfky^chaft isabhen herofen sind, haben 
längstens bis zam 30. September einen Aus
weis über die bisherige Tätigkeit in Pupilar-  
■sachM dem k. u. k. Kreisgöriehte in Sando- 
mierz vorzulegen.

Diese Aasweise sollen nach 'deh  A nor
dnungen der staatlichen JuStilzkommission 
verfasst, sein und haben alle Einzelheiten der 
minderjährigen Personen, ihrer Erben, Vor
munde und ihres Vermögens zu enthalten.

ln einem besonderen Berichte jjpll 
her Rechenschaft  ers ta ttet  werden, ob di? 
Akten ordentligh angelegt und caufbewahrt 
S^ind—pHß und in welcher Zahl Fa l lO | l> rge-  
kommen sind, wo kein Vormund bestellt, 
wurde, und welche /Tit.tel in*Anwendung g e 
bracht  werden sollen, damit für solche hülle 
möglichst, bald eine Vormundschaft  bestellt 
werde.

Ferner  sindMic Fälle cjpp Vormundschaft  
ausserhalb d ü  Ei bverfahrens und der unehe
lichen ivinder auszuweisen.

L. Gerichtsgebuhs 'en in Zivilsachen.

Auf Grund der Vor^hrifSen über ( icriehts-  
ycbührcn, die in d e i rA r t  200, 2t )0 0  -2Ö0  10, 
2®  '839, bis 899, 151Ü C. P. O. enthalten 
sind, wird die Einhebung der Geriehi.Sgebüh- 
ren v.ön den in die i-Qe’meindegcrichte. Frie
den syericjAc, Krers- und Handelsgerichte, 
wie an die höhere^ Ins1an€en. cingereichten 
Sachen in der bisher s geltenden Höhe anygr 
ordnet.

Bis zur Einführung entsprechender S tn n -  
pelmarken für. einzelne Gebühren ist jede 
Hebähr in barem zu erlegen. Der J E r l a y  je
der Gebühr ist auf dem Akte voi zumerken 
and ausSerdem in einem dazu geführten Aus
weis zu notieren.

Diese? Ausweis hot, aus zwei Teilen zu 
beskheo.  deren einer die cingelaufenen Gebüh
ren (Stempclyebührcn),  der andere die Aus
gaben (Rückersta ttung eingezahlter Gebühren)

Gemäss anyeführ t t r  Vorschriften sollen 
von GcmeindegeriChten foTcjendqp Abgaben ein
gehoben werden:

11 Gerichtsgebührcn in der Höhe von 
l Kopeke von jedem Rubel der eingeklagten 

] Forderung,
i a  Bogengebühren im Betrage von 10 Ko

peken von jedem Bogen,
■3) Kanzleigcbühren im Betrage v o n ' , 20 

Kopeken für jeden Bogen von wenigstens 
25 Zeilen.

Der unter l ) angeführten G e n ® tsg e b ü h r  
unterliegen:

Schriftlich (Mer mündlich eingebrachte 
Klagen, Widerklagen, (gesuche um Einwilligung 
zum Eintri tte in den Reehtsslrejt,  Oppgsi- 
uonen und Appellationen.

Der unle r  2) angeführten Bggengebühr 
unterliegen

Alle schrifrlich oder mündlich in Zivilsa.-1 
chen eingebrach^ijd(Tjesueht„ beigeschlossene 
oder voryddgtc  (irkunden, Beilagen, Ausfcr- 
fÄ3un9.Sin ater ExTkutionsairfträge,, Hrteilsab- 
sehrift.cn, Bestätigungen, /Aufklärungen und Be
scheinigungen, die auf Antrag der Partei cr- 

i teilt werden.

Der unter 3) angeführten Kanzlnyebühr 
unterliegen:

tlrtedl^abschriffien und Proloküllabsr hnf- 
ten, Pxekutionsaufiräge,  wie-auch lYttMtr' e r 
wähnte Bestätigungen, Aufklärungen und Be- 
Stheinigangcn

Im FlfÜc d'CS Niehlerlangcns einer gebüh
renden \byabe- soll da^Ger ich l  gemäss Vv>r- 
schrifl Art. 2 0 jJ ij  269, 848 Z.  P. fy. Vor
gehen, durch Aufipag ztim^EHage der Gebühr,  
widrigenfalls,, nach 7 Tagen die Einstellung, 
fespecfe' v.c Zurückstellung des G e l b e s  Erfol
gen wird.

Die Vorschriften üben, Aniren recht, Be
freiung von Gerichts- und Bogcnytbührcn 
(Art.. 24)0 4, 20üj7. Z. 0 .  P.). ferner über 
Rücke^satz der Gebühren Art 2öpf6, bleiben 
o h n e «:* pJeruny aufrecht erhalten. .

Die eing'ehohenen fiebiihren hat Her G r-  
meindmcht'tsr bis zur Höhe* von 50 Rubel in 
Vorwahrg'ng zu nehmen, einen höheren Be
trau s'gjoi t an die Kasia  des K. u, k. Kreis-
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M. Gemeindegerichtsspr-engel.

1 ) Das Gemeindegericht in Klimontöw 
für die Gemeinden: Jurkowiee, Klimontöw, 
Lipnik and Obrazow.

|p£) Das Gemeindegericht in Koprzywnica 
für die Gemeinden: Koprzywnica, Loniow, 
Üsiek and Samborzec.

. Düs Gemeindegerieht in Sondomicrz für 
die Ciemeindem Dwikozy, Wilczyce and Zawi- 
chost,.

4) Düs Gemeindegerieht in Staszow für 
die Gen^einden: Potomec, Rytwiany, Iu rsko-  
Vi;elkie and Wisniowa.

N. Gemeiitdegerichte.

Düs k. a. k. Kreiskommando bestätigt 
in ihrem Amte  als Gemeindegerichtsvorsteher 
respeet.ive Bcisitzer^'^chöffen:

, 1) Josef Schumacher,  Andreas  Adam- 
czok, Josef Rutkowski, Vinzenc Kajco - fü r  
das  Gemeindegericht in Klimontöw,

|ft Edmund Piot.rowski, Johann Drabo- 
wioz, Jalias Piot.rowski, Simon Zgmowicz — 
fär das Gemeindericht in Koprzywnica.

3) . Kasimir Sniezyhski, Aoryan- Skorup-  
ski, Johann Czyjo, Johann Franczok, lür 
das Gemeindegericht in Sandomicrz.

4 ) Ladislaus Aalewski,  Johann Sender- 
sls i, Johann Gromnicki, Anton Aajewski—fär 
das Gemeindegerieht in Staszow.

Ferner  hat  dos k. n. k. Kreiskommando 
za Gemeindegerichtschreibern ernannt:

1) Stomslaas Wieczorek für Klimontöw,
2 ) Pe te r  Kadzenysa für Koprzywnica,

; 3 ) Johann LeSniewski für Sandomierz,
4) Ladwik Nowakowski lih' Staszow.

O. Bezüge  d e r  Gemeinderichter ,  
Beis itzer  und Sch re ibe r .

Die Bezüge der Gemeindegt richtsfunk- 
tionüre sind folgende:

des Gemeinderichlers monatlich 170 K.
des' Beisitzers (SchöffefF) „ 25 K.
des Gerichtsschreibers j '  84 K

Die Bczgiie werden vom l-ten des dem 
Beginne 'der  Amtstätigkeit folgenden A ona tes  
flüssig gemacht und ausgezahlt werden.

Für  die Tage bis zum folgenden Ersten, 
gebührt  eine Tagesentlohnung und zw ar  dem 
Gcmeinderiehter a 5 Kl oo h., dem Beisitzer 
a l. K. aem Gerichtsschreiber  a 2 K. oo h.

P. Am tsabre ichen  des  
Gemeinikerichters.

Die Gemeinderichter haben während ihrer * 
Amislatigkeit dasselbe \bzciehen wie ein 
Gemeindevors teher  za tragen.

16.

Schulwesen.

An die Gemeindevorsteher and Schult- 
ll'eissel w a r d "  folgender Befehl erlassen:

Alle Gemeindevorsteher und Schult.heiske 
werden beauftragt Sorge zu trogen, dass olle, 
auch die gemieteten Schulglbäude in den be
treffenden (jr tschaften sofort wiederhergestcllt 
und sorgfältig gereinigt werden, damit, der 
Gnterricht in diesen Gebäuden unverzüglich, 
spätes tens am 15. September l.J. unLSWing1 

begonnen werden könne

Die Lehre r  und Lehrerinnen sollen von 
den Gemeindevorstehern aufgefordert werden 
allsogleiali den dienst anzutreten,  und den 
Gnterricht spätes tens am 15. September l.J. 
zu beginnen.

Ist die genaue Adresse  des Lehrers  (Leh
rerin) unbekannt, so hat der Gcmeindevorste- '  
Per die Pflicht umgehend zu berichten, wö. 
der L c h r j r  (Lehrerin) mutmasslich sich be
findet und weshalb er den bisherigen Lehre r 
posten nicht übernehmen kann.

Gleichzeitig werden die Gemeindevorste
her aufgefordert, diejenigen c|uaüfiziarten Leh
rer,  (Lehrerin), die aus verschiedeileh G rün 
den ihren Diensfgrt verlassen haben und sich 
inr’dcm von der österreichisch-ungarischen u?r- 
mee besetzten GFbiCte aufhalten in Kenntnis 
zu setzen, dass falls s i e ^ ic h  bis zum 25. Sep
tember l.J. nicht melden, sie Gefahr laufen 
ihren bisherigen Pos ten zu verlieren.

Die Gnterrichtssprache an den öffentlichen 
Schulen ist die polnische, Lehrplan und Lehr 
stoff bleibt bis auf weiteres derselbe.

/Ule Kinder im Aller von 6 bis 12 Jahren 
I müssen die Schule fleissig besuchen.



Im Nichtbefolgungsfülle wird den Schuld- 
tragenden eine Geldstrafe bis 50 Kronen auf- 
erlegt werden.

Beschädigte oder fehlende Bänke, bezie
hungsweise Schulgdräte müssen dareh neue 
ersetzt  werden.

Bei jeder  Schale müssen entsprechend 
eingerichtete Aborte vorhanden s,ein and in 
peinlicher Orilnung erholten werden.

ln Ortschaften,  in welchen die Schale üP.qh 
kein eigenes Gebäude verfügt., oder wo anläss
lich der militärischen Operat ionen dos Schul
gebäude gänzlich zers tö r t  wurde, ist die Un
terbringung der Schule durch Aiete eines ent
sp rechenden  Privathocpses sicher zu stellen. 
Gemeinden und Ortschaf ten haben für die E r 
haltung der Volkschullehrer za sorgen. Die 
rückständigen Schul- und EchPer.gebühren 
sind unverzüglich einzuhcbcn. Der ganze Win- 
gesammelte rückständige Schul- und Lehper- 
beitrog äst. spätestens bis l. Oktober l.J. an 
die Kassa des k. u. k. Kreiskommandösjlhbzu'- 
fähren.

Die Gemeindevorsteher und Schultheisse 
haben gsich mit dem betreffenden P fa r re r  ins 
Einvernehmen zu setzen und ihm die Fahrge
legenheit in die Schulen seines Pfar rsprengels - 
wo es nötig ist— sicberzustetlen.

Das Einsammeln des Schulgeldes haben 
die Gemeindevorsteher rcspective Schultheisse 
zu besorgen und hierüber Vorm erkbücher  
zu führen.

Für  die strikte Durchführung der obigen 
Anordnung mache ich die Gemeindevorsteher 
und Schultheisse persönlich verantwortlich

17.

Konkursausschreibung.

Das k. u. k. Kreiskommando in Sando
mierz beabsichtigt zwei Stellen der Strassen« 
meister, eine in Sandomierz,  die zweite in 
Osick, mit dem Taglohne von 4 bis 6 Kronen 
im Wege der Konkursausschreibung zu be
setzen.

Nr. 4.
Bedingungen:

1 ) Durch vorzulegende Dokumente nach
gewiesene fachmännische Kenntnisse; den in 
russischer  Spräche verfassten Dokumenten 
ist eine beglaubigte deutsche, oder polnische 
Übersetzung beizuschliessen.

2) Kenntniss der polnischen womöglich auch 
der deutschen Sprache in Wort und Schrift.

3) Ablegung des Gelöbnisses^, dass der 
Angestellte den ihm anve Grauten Pflichten 
treu und gewissenhaft nachkommen wird.

4) Die Gesuche sind eigenhändig zu 
schreiben.

5 ) Die belegten G e p c h c  sind bis 15. Okto
ber 191 .5 , mit Angabe, erb der G.esuehsteller 
na.gh Sandomierz oder Osiek kommen wil, an 
das k. u. k. Kreiskommanfto zu richten.

Von der Entscheidung werden die Peten
ten schriftlich verständigt werden.

18.

S  a ! z p r e i s.

Auf Grund der Verordnung des k. u. k. 
Aili tärgouvernements Kielce vom 23/8. 1915 
Nr. 5129 wird bekanntgegeben, dass der Höchst
preis für Salz im Detailverkaufe mit (16 Heller 
pro Kilogram festgestellt wurde.

Die Überschreitung dieses Höchstpreises” 
wird st rengstens  bestraft.

19.

Das Entfernen von Holzvorrälen aus den 
Deckungen und Schützengräben.

Das Entfernen von Holzvorräten aus den 
Deckungen und Schützengräben der k. u. k 
oesterr .-ung. und der kais. deutschen Arnj.ee 
ist unzulässig. Die Übertretungen dieses Ver
botes werden im Sinne des Strafgesetzes 
st rengstens  bestraft (Diebstahl).

20.
Kreiskommando l l z a —  Verlegung.

Das k. u. k Kreiskommando llza wurde 
nach Wierzbnik verlegt und heisst, nunm ehr  
Kreiskommando Wierzbnik.

11.

Der K. u. k. Kreiskommandant:
A D O L F  S C H A L L E R

Oberstleutnant, m. p.




